
11 Grundsatzbestimmungen

Post- und Femmeldegeheimnisses wird 
durch das Gesetz geschützt.

(2) Durchsuchungen der Wohnungen 
und anderer Räumlichkeiten von Bürgern 
sowie Beschlagnahmen sind nur unter den 
lm Gesetz geregelten Voraussetzungen zu
lässig.

Stellung des Gerichts

handlung zu erhöhen und die Bereitschaft 
der Bürger zur Bekämpfung der Krimi
nalität zu fördern. Sie gewährleistet die 
gesellschaftliche Kontrolle und bildet eine 
Garantie für die gerechte Anwendung des 
sozialistischen Strafrechts.

(3) Die Öffentlichkeit darf nur ln den 
gesetzlich vorgesehenen Fällen ausge
schlossen werden.
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Gerichtliche Entscheidung

(1) Ein Bürger darf nur durch gericht
liche Entscheidung bestraft werden. Die 
Entscheidung muß den Grundsätzen der 
Gerechtigkeit und der sozialistischen Ge-

(2) Die Entscheidung darf nur unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen und ln 
der gesetzlich vorgesehenen Art und Weise 
geändert oder aufgehoben werden.

(3) Wird eine Entscheidung nur zugun
sten des Angeklagten angefochten, darf im 
Rechtsmittelverfahren, im Kassationsver
fahren und im Verfahren wegen Wieder

scheidung abgeschlossenen Verfahrens auf
keine schwerere Maßnahme der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit erkannt werden.

(1) Die Gerichte sind in ihrer Recht
sprechung unabhängig und nur an die Ver
fassung und das Gesetz gebunden. Sie 
haben jede Strafsache unvoreingenommen 
zu untersuchen und zu entscheiden.

(2) Strafsachen werden durch Richter 
und Schöffen entschieden. Die Gerichte 
entscheiden als Kollegialorgane nach ge
heimer Beratung und Abstimmung. Unter 
den in diesem Gesetz bestimmten Voraus
setzungen entscheiden die Kreisgerichte 
durch den Richter.
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Hauptverhandlung

(1) Die Hauptverhandlung wird vom 
zuständigen Gericht öffentlich und münd
lich durchgeführt.

(2) Die Öffentlichkeit der Hauptver
handlung dient dem Ziel, das Staats- und 
Rechtsbewußtsein der Bürger zu ent
wickeln, ihre Verbundenheit zu den Orga
nen des sozialistischen Staates zu festigen, 
die erzieherische Wirkung der Hauptver-

SU
Gesellschaftliche Organe der Rechtspflege

Konflikt- und Schiedskommissionen als 
gewählte gesellschaftliche Organe der 
Rechtspflege beraten und entscheiden ge
mäß §8 28 und 29 des Strafgesetzbuches 
selbständig über die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit wegen eines Vergehens. Sie 
tragen damit zur Erziehung und Selbst
erziehung der Bürger, zur freiwilligen 
Einhaltung des sozialistischen Rechts, der 
Grundsätze der sozialistischen Moral und 
zur Herausbildung neuer sozialistischer 
Beziehungen lm Zusammenleben bei.

SU
Stellung des Staatsanwalts

(1) Der Staatsanwalt leitet das Ermitt
lungsverfahren mit dem Ziel der Auf
deckung und Aufklärung aller Straftaten, 
ihrer Ursachen und Bedingungen. Er übt 
die Aufsicht Ober die Ermittlungen der


